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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Vorsteueraufteilung nach dem Verhältnis der Umsätze im Sinne von § 
15 Absatz 4 Satz 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 13. Februar 2024 ein 
Schreiben zur Vorsteueraufteilung nach dem Verhältnis der Umsätze im Sinne 
von § 15 Absatz 4 Satz 3 UStG veröffentlicht. 

Hintergrund 

Verwendet ein Unternehmer einen für sein Unternehmen gelieferten, eingeführten 
oder innergemeinschaftlich erworbenen Gegenstand oder eine in Anspruch 
genommene sonstige Leistung sowohl für Umsätze, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigen, als auch für Umsätze, die den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 und 
3 UStG ausschließen, hat er die angefallenen Vorsteuerbeträge in einen 
abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Nach dem Unionsrecht 
(Art. 173 Abs. 1 und Art. 174 MwStSystRL) ist für die Aufteilung im Grundsatz ein 
auf die Gesamtheit der von dem Unternehmer bewirkten Umsätze bezogener 
Umsatzschlüssel (Prorata-Satz des Vorsteuerabzuges, 
„Gesamtumsatzschlüssel“) anzuwenden. Der Pro-rata-Satz wird nach Art. 175 
Abs. 1 MwStSystRL auf Jahresbasis in Prozent festgesetzt und auf einen vollen 
Prozentsatz aufgerundet. 

Die Mitgliedstaaten können jedoch nach Art. 173 Abs. 2 MwStSystRL von diesem 
Grundsatz abweichen. Von dieser Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber mit 
§ 15 Abs. 4 Satz 3 UStG in Form des Vorranges der „anderen wirtschaftlichen 
Zurechnung“ vor einer Aufteilung nach dem Verhältnis der Umsätze 
(Gesamtumsatzschlüssel) Gebrauch gemacht. 

Die Vorsteueraufteilung muss nach einem sachgerechten Aufteilungsschlüssel 
erfolgen. Kommen neben dem Gesamtumsatzschlüssel (gleichbedeutend mit 
gesamtumsatzbezogenem oder gesamtunternehmensbezogenem 
Umsatzschlüssel) andere Aufteilungsschlüssel in Betracht, ist ein anderer 
Aufteilungsschlüssel anzuwenden, wenn er ein präziseres Ergebnis liefert. 
Kommen neben dem Gesamtumsatzschlüssel mehrere andere präzisere 
Aufteilungsschlüssel in Betracht, ist nicht zwingend die präziseste Methode 
anzuwenden. Die Auswahl der anzuwendenden präziseren Methode obliegt in 
diesen Fällen dem Unternehmer; das Finanzamt kann sie jedoch daraufhin 
überprüfen, ob sie sachgerecht ist (vgl. auch Abschnitt 15.17 Abs. 3 UStAE). 

Der EuGH hat mit Urteil vom 16. Juni 2016, C-186/15, Kreissparkasse 
Wiedenbrück, BStBl II 2024 S. xxx, entschieden, dass Art. 175 Abs. 1 
MwStSystRL dahin auszulegen ist, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, 
die in dieser Bestimmung vorgesehene Rundungsregel anzuwenden, wenn der 
Pro-rata-Satz des Vorsteuerabzugs nach einer der abweichenden Methoden des 
Art. 173 Abs. 2 MwStSystRL berechnet wird. Weiterhin sind danach Art. 184 ff. 
MwStSystRL dahingehend auszulegen, dass die Mitgliedstaaten in dem Fall, dass 
der Pro-rataSatz nach einer abweichenden Methode berechnet worden ist, nur 
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dann verpflichtet sind, die Rundungsregel nach Art. 175 Abs. 1 MwStSystRL im 
Fall der Vorsteuerberichtigung anzuwenden, wenn diese Rundungsregel zur 
Bestimmung des ursprünglichen Vorsteuerabzugsbetrags angewandt wurde. 

In seinem Schreiben geht das BMF umfangreich auf die Anwendung des 
Gesamtumsatzschlüssels ein. Weiterhin enthält das Schreiben entsprechende 
Anpassungen des UStAE. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 13. Februar 2024, III C 2 - S 7306/22/10001 :001.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-13-vorsteueraufteilung-nach-dem-verhaeltnis-der-umsaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 22. Februar 2024 

 
 
Die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Plätzen in einer VIP-
Loge an Geschäftspartner und Arbeitnehmer ist eine 
Sachzuwendung, die nach § 37b des Einkommensteuergesetzes 
pauschal besteuert werden kann. Gegenstand der 
Sachzuwendung ist die Überlassung des einzelnen Logenplatzes. 
Auf Leerplätze entfallende Aufwendungen sind deshalb nicht zu 
berücksichtigen. Die Aufwendungen des Steuerpflichtigen für die 
überlassenen Plätze können im Wege sachgerechter Schätzung 
ermittelt werden. Entsprechendes gilt für den auf die Zuwendung 
entfallenden Werbeanteil. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
Mit Präventionsleistungen im Zusammenhang stehende 
unentgeltliche oder vergünstigte Unterkunfts- und 
Verpflegungsleistungen des Arbeitgebers sind regelmäßig nicht 
nach § 3 Nr. 34 des Einkommensteuergesetzes steuerfrei 
(Anschluss an Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 20.04.2021, BStBl I 2021, 700, Rz 34). 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anwendungserweiterung der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) durch § 2a Abs. 5 der Abgabenordnung gilt nur für das 
Besteuerungsverfahren nach der Abgabenordnung, nicht jedoch 
für das Verfahren vor den Finanzgerichten. 
Eine juristische Person kann unmittelbar aus Art. 15 DSGVO keine 
Rechte ableiten. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil VI R 15/21: 
Pauschalierung der 
Einkommensteuer nach 
§ 37b EStG bei VIP-
Logen 
 
 
 
 
 
 
23. November 2023 
 

Urteil VI R 24/21: 
Keine Steuerfreiheit 
von Unterkunfts- und 
Verpflegungs-
leistungen nach § 3 
Nr. 34 EStG 
 
 
 
 
 
23. November 2023 
 

 

 
Beschluss IX B 
113/22: Kein Anspruch 
auf Aktenkopien 
gemäß Art. 15 DSGVO 
für juristische 
Personen im 
Klageverfahren 
 
 
 
 
8. Februar 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410018/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450030/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Abzugsbeschränkung für Verluste von Kapitalgesellschaften aus stillen 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
Die Verlustverwertungsbeschränkung des § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 
Einkommensteuergesetz ist verfassungsgemäß. Die Beschränkung des 
Verlustausgleichs auf positive Einkünfte aus derselben stillen Beteiligung als 
solche verstößt ungeachtet der hierdurch ausgelösten Zins- und 
Liquiditätsnachteile nicht gegen Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz. Dies hat das 
Finanzgericht Baden-Württemberg in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Klägerin ist eine GmbH, die sich im Jahr 2010 an der E-GmbH in D als 
atypisch stille Gesellschafterin beteiligte. Die E-GmbH erzielte bis einschließlich 
des Streitjahres 2017 Verluste. Die Einkünfte aus der atypisch stillen Beteiligung 
stellte das Finanzamt D gesondert und einheitlich fest. Dieses teilte dem 
beklagten Finanzamt im Jahre 2018 die (geänderten) Besteuerungsgrundlagen 
2015 bis 2017 der atypisch stillen Beteiligung mit.  
Nach Anhörung der Klägerin berücksichtigte das beklagte Finanzamt die Verluste 
aus der stillen Beteiligung nach § 15 Abs. 4 Einkommensteuergesetz nicht mehr. 
Mit Bescheiden vom 12.12.2018 wurde der verbleibende Verlustvortrag nach § 
10d Abs. 4 Einkommensteuergesetz für Einkünfte aus stillen Beteiligungen i. S. 
des § 15 Abs. 4 Einkommensteuergesetz gesondert festgestellt.  
Die Klägerin hat hiergegen nach erfolglosem Vorverfahren Klage erhoben. Sie 
begehrte, die Verluste aus der atypisch stillen Beteiligung an der E-GmbH 
unmittelbar zum Abzug zuzulassen. 
Richterliche Entscheidung  
Das Finanzgericht Baden-Württemberg wies die Klage ab. 
Die Bescheide über die gesonderte Feststellung des verbleibenden 
Verlustvortrags für die Einkünfte aus stillen Beteiligungen i. S. des § 15 Abs. 4 
Einkommensteuergesetz zum Schluss der Veranlagungszeiträume 2015, 2016 
und 2017 seien rechtmäßig. 
Bei den streitgegenständlichen Verlusten handele es sich um Verluste der 
Klägerin, einer Kapitalgesellschaft, aus einer mitunternehmerischen atypisch 
stillen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, deren Abzug nach Maßgabe der 
Regelung in § 15 Abs. 4 Satz 6 und 8 Einkommensteuergesetz beschränkt sei. 
Dies sei zwischen den Beteiligten nicht streitig. 
Das Gericht sei im Hinblick auf den dem Gesetzgeber zukommenden 
weitreichenden Entscheidungsspielraum nicht davon überzeugt, dass die 
Regelung in § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 Einkommensteuergesetz gegen Art. 3 Abs. 1 
GG verstoße. Die Vorschrift beschränke den Verlustausgleich und -abzug von 
Innengesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft dahingehend, dass 
Verluste über die Vorschrift des § 15a Einkommensteuergesetz hinaus nicht mit 
Gewinnen aus anderen Einkunftsquellen ausgeglichen und auch nicht vor- oder 
zurückgetragen werden können. Sie würden jedoch nicht vollständig von einer 
Verrechnung ausgeschlossen, sondern minderten nach Maßgabe des § 10d 
Einkommensteuergesetz Gewinne aus derselben stillen Beteiligung 
vorangegangener oder folgender Wirtschaftsjahre. Das 
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Verlustverrechnungsverbot betreffe nur den Verlustanteil der im Innenverhältnis 
mitunternehmerisch still beteiligten Kapitalgesellschaft, nicht den der im 
Außenverhältnis auftretenden Kapitalgesellschaft und - im Hinblick auf die 
Anwendung von § 15a Einkommensteuergesetz - Verluste des atypisch stillen 
Beteiligten bis zur Höhe der Vermögenseinlage. 
Die in § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 Einkommensteuergesetz geregelte Beschränkung 
des Verlustausgleichs bzw. der Verlustverrechnung auf positive Einkünfte aus 
derselben stillen Beteiligung als solche verstoße ungeachtet der hierdurch 
ausgelösten Zins- und Liquiditätsnachteile nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. 
Die Vorschrift beschränke die Verlustverrechnungsmöglichkeiten von 
Kapitalgesellschaften, die sich als stille Gesellschafter mit einer 
Vermögenseinlage, Unterbeteiligungen oder sonstigen Innengesellschaften an 
Kapitalgesellschaft beteiligen. Diese Mitunternehmer würden somit stärker 
belastet als andere Mitunternehmer, die dieser Beschränkung nicht unterlägen. 
Diese Ungleichbehandlung sei jedoch bei Vorliegen eines besonderen sachlichen 
Grundes gerechtfertigt. Als besondere sachliche Gründe, die eine 
Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermögen, seien die Bekämpfung 
missbräuchlicher Gestaltungen sowie Typisierungs- und 
Vereinfachungserfordernisse. Der Gesetzgeber verfolge mit der Regelung das 
Ziel, die Abschaffung der Mehrmütterorganschaft abzusichern. Trotz der 
bestehenden erheblichen rechtlichen Unterschiede zwischen der 
Mehrmütterorganschaft und der atypisch stillen Gesellschaft erachte es der Senat 
nicht als willkürlich, wenn der Gesetzgeber mit Rücksicht darauf, dass die mit 
Mehrmütterorganschaften verfolgten Ziele von Verlustzuweisungen faktisch auch 
durch Innengesellschaften erreicht werden könnten, Vorschriften zum Ausschluss 
von Umgehungsmöglichkeiten für erforderlich gehalten habe. 
Soweit die Verfassungswidrigkeit in der unterschiedlichen Behandlung von im 
Innenverhältnis an Kapitalgesellschaften beteiligten Kapitalgesellschaften 
einerseits und anderen Mitunternehmerschaften andererseits gesehen werde, sei 
darauf zu verweisen, dass der Gesetzgeber mit der tatbestandlichen Begrenzung 
der Vorschrift auf Kapitalgesellschaften und mitunternehmerische 
Innengesellschaften nicht Kapitalgesellschaften gegenüber natürlichen Personen 
bzw. Außengesellschaften benachteiligen, sondern den Tatbestand der 
Umgehungsschutzbestimmungen typisierend auf den für bedeutsam erachteten 
Fall des Kapitalgesellschaftskonzerns beschränken wollte. Hiermit habe er seine 
Befugnis zur Typisierung nicht überschritten. Soweit der Anwendungsbereich der 
Vorschrift als zu weitgehend angesehen werde, da auch nicht beherrschende 
Beteiligungen erfasst würden und damit das Kernanliegen des Gesetzgebers 
überschritten werde, so sei dies dem mit jeder Typisierung verbundenen Ziel der 
Vereinfachung und einem möglichst praktikablen Gesetzesvollzug geschuldet. 
Fundstelle 
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 25. Mai 2023 (3 K 1694/19); die 
Revision ist beim BFH unter dem Az. XI R 20/23 anhängig, siehe den Newsletter 
2/2023 des Finanzgerichts. 
 
Gewinnbegriff beim Investitionsabzugsbetrag 
Das Tatbestandsmerkmal „Gewinn“ i. S. von § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
Einkommensteuergesetz ist als Steuerbilanzgewinn und nicht als steuerlicher 
Gewinn i. S. von § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz auszulegen. 

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/STRE202370363/part/L


7 

Außerbilanzielle Positionen sind nicht zu berücksichtigen (gegen Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 15.6.2022, BStBl. I 2022, 945). Dies hat das 
Finanzgericht Baden-Württemberg in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Klägerin betrieb im Streitjahr einen Gewerbebetrieb und ermittelte den 
Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich. Danach ergab sich ein unstreitiger 
Steuerbilanzgewinn in Höhe von 199.309,90 €. Unter Berücksichtigung von 
ebenfalls unstreitigen außerbilanziellen Kürzungen (steuerfreie Erträge nach § 3 
Nr. 40 Einkommensteuergesetz von 1.170 €) und Hinzurechnungen 
(nichtabziehbare Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 5, 6 und 7 
Einkommensteuergesetz von 1.457 € sowie Gewerbesteuer nach § 4 Abs. 5b 
Einkommensteuergesetz von 10.199,00 €) ergab sich ein steuerpflichtiger Gewinn 
i. S. v. § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz von 209.795,90 €. Zum 
31.12.2020 machte die Klägerin einen gewinnmindernden 
Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 120.000 € geltend. 
Das Finanzamt ging entsprechend dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
vom 15.6.2022 (BStBl. I 2022, 945) davon aus, dass der vom Kläger 
beanspruchte Investitionsabzugsbetrag nicht gewährt werden könne, da die 
Gewinngrenze des § 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. b Einkommensteuergesetz von 
200.000 € überschritten sei. 
Richterliche Entscheidung 
Der Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbetragsbescheid 2020 seien 
abzuändern, weil ein Investitionsabzugsbetrag nach § 7g Abs. 1 
Einkommensteuergesetz in Höhe von 120.000 € gewinnmindernd zu 
berücksichtigen sei. Die Klägerin habe die Gewinngrenze von 200.000 € nicht 
überschritten, weil sie einen Gewinn i.S. von § 7g Abs. 1 Satz 2 
Einkommensteuergesetz in Höhe von 199.309,90 € (Steuerbilanzgewinn) erzielt 
habe. 
Nach Auffassung des Senats sei unter „Gewinn“ i.S. von § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
Einkommensteuergesetz der Steuerbilanzgewinn und nicht der steuerliche 
Gewinn i.S. von § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz zu verstehen. 
Eine Korrektur um außerbilanzielle Positionen wie nichtabziehbare 
Betriebsausgaben oder einkommensteuerfreie Einnahmen finde nicht statt. 
Eine eigenständige Definition des Begriffs „Gewinn“ finde sich in § 7g Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 Einkommensteuergesetz nicht. Es sei zwar bestimmt, dass der Gewinn 
nach § 4 oder § 5 Einkommensteuergesetz zu ermitteln und damit grundsätzlich 
an den nach steuerrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn und nicht - bei 
Gewerbetreibenden - an den handelsbilanziellen Jahresüberschuss anzuknüpfen 
sei. Nicht geregelt sei jedoch, ob der Gewinn um nicht abziehbare 
Betriebsausgaben zu erhöhen bzw. um steuerfreie Betriebsvermögensmehrungen 
zu mindern ist, d.h. der steuerliche Gewinn i.S. von § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
Einkommensteuergesetz für die Bestimmung der Gewinngrenze 
ausschlaggebend sein soll. 
Der Wortlaut des § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Einkommensteuergesetz deute auf eine 
Maßgeblichkeit des nicht korrigierten Gewinns hin. Das Gesetz stelle auf den 
nach § 4 bzw. § 5 Einkommensteuergesetz „ermittelten“ Gewinn ab. Dies lasse 
darauf schließen, dass Erhöhungen und Minderungen, die sich außerhalb der 
Gewinnermittlung vollziehen würden, bei der Bestimmung des Grenzwerts von 
200.000 € unberücksichtigt bleiben sollen. 
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Zwar könnte auch ein nach „§ 4“ ermittelter Gewinn die Korrekturen nach § 4 Abs. 
5 Einkommensteuergesetz (nicht abziehbare Betriebsausgaben), § 4 Abs. 5b 
Einkommensteuergesetz (nicht abziehbare Gewerbesteuer) und § 4 Abs. 4a 
Einkommensteuergesetz (nicht abziehbare Schuldzinsen) enthalten. Damit sei 
aber nicht erklärt, weshalb auch andere - nicht in § 4 Einkommensteuergesetz 
normierte - Korrekturen in die Gewinngrenze einzubeziehen wären (z.B. 
Teilabzugsverbot nach § 3c Abs. 2 Einkommensteuergesetz, 
Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Einkommensteuergesetz, bei 
Körperschaften: nicht abziehbare Aufwendungen nach § 10 
Körperschaftsteuergesetz). Zudem spreche mehr dafür, dass der Gesetzgeber 
mit der Formulierung „nach § 4 […] ermittelter Gewinn“ zum Ausdruck bringen 
wollte, nicht nur die Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich nach § 
4 Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz, sondern ebenso diejenige durch 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung gemäß § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz 
als für Zwecke des § 7g Einkommensteuergesetz zulässige Gewinnermittlung zu 
bestimmen. 
Nach dem Gesetzeszweck sollen sowohl durch den Investitionsabzugsbetrag als 
auch durch Sonderabschreibungen die Liquidität, Eigenkapitalausstattung und die 
Investitions- und Innovationsbereitschaft begünstigter Klein- und Mittelbetriebe 
gestärkt werden. Dabei soll die von der Einkunftsart unabhängige einheitliche 
Gewinngrenze zu einem zielgenaueren und in der Praxis auch ohne besonderen 
Verwaltungsaufwand anwendbaren Abgrenzungskriterium führen. Indikator für 
eine Einstufung als begünstigungsfähiger Betrieb sei der Gewinn, der die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abbilde. Dies lasse nur den Schluss zu, dass 
auch nach der Vorstellung des Gesetzgebers das durch die jeweilige 
Gewinnermittlungsmethode gewonnene Ergebnis für die Bestimmung des 
Grenzwerts maßgeblich sei. Betriebsausgaben i.S. von § 4 Abs. 4 
Einkommensteuergesetz, die lediglich aufgrund spezieller gesetzlicher Anordnung 
bei der Berechnung des letztlich zu besteuernden Gewinns wieder 
hinzuzurechnen sind (z.B. § 4 Abs. 4a, Abs. 5 und Abs. 5b 
Einkommensteuergesetz), minderten die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen. Dasselbe gelte umgekehrt für den Zufluss steuerfreier 
Betriebsvermögensmehrungen. 
Eine historische Auslegung von § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Einkommensteuergesetz 
führe zu keinem eindeutigen Ergebnis. Die Gewinnhöhe als Anknüpfungspunkt für 
die Betriebsgrößengrenze bei Einnahmen-Überschuss-Rechnern nach § 7g Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c Einkommensteuergesetz a.F. sei durch das 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 eingeführt worden. Aus der Begründung 
des Gesetzesentwurfs ergebe sich jedoch nicht, was der Gesetzgeber unter 
„Gewinn“ verstanden habe. 
Die gesetzessystematische Auslegung von § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
Einkommensteuergesetz führe zu der Schlussfolgerung, dass „Gewinn“ das durch 
die jeweilige Gewinnermittlungsmethode gewonnene Ergebnis bedeute. Dies 
ergebe sich aus einem Vergleich zur Auslegung der Gewinnbegriffe in § 4 Abs. 4a 
Satz 2 Einkommensteuergesetz und in § 34a Abs. 2 Einkommensteuergesetz. 
Für diese Fälle habe der Bundesfinanzhof entschieden, dass insoweit nur der 
steuerbilanzielle Gewinn maßgeblich sein könne und außerbilanzielle 
Gewinnkorrekturen nicht zu berücksichtigen seien. Gründe für eine 
unterschiedliche Auslegung der Gewinnbegriffe in § 4 Abs. 4a Satz 2 
Einkommensteuergesetz, § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Einkommensteuergesetz und § 
34a Abs. 2 Einkommensteuergesetz seien nicht erkennbar. 
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

Fundstelle 
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 2. Mai 2023 (10 K 1873/22); die 
Revision ist beim BFH unter dem Az. X R 14/23 anhängig, siehe den Newsletter 
2/2023 des Finanzgerichts. 
 

Business Meldungen 
 
Kein Recht auf Löschung persönlicher Daten aus dem Vereinsregister 
  
Das Oberlandesgericht Köln hat mit Beschluss vom 3. Mai 2023 entschieden, 
dass ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender eines eingetragenen Vereins keinen 
Anspruch auf Löschung seiner personenbezogenen Daten aus dem 
Vereinsregister hat. Der Betroffene war bis zum 28. Dezember 2004 
Vorstandsvorsitzender des Vereins und beantragte im Januar 2023, dass sein 
Geburtsdatum und die Dauer seiner Vorstandstätigkeit aus dem Vereinsregister 
gelöscht oder zumindest eingeschränkt verarbeitet werden. Er berief sich dabei 
auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere auf die Artikel 17, 
18 und 21, die ein Recht auf Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten vorsehen. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 

Terminplaner 
  
Aktuelles zur Umsatzsteuer 2024 
Webveranstaltung, 13.3. und 23.4.2024 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/azu
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/STRE202370341/part/L
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/241931/kein-recht-auf-loeschung-persoenlicher-daten-aus-dem-vereinsregister/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html


10 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 

Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 
gunnar.tetzlaff@pwc.com 
 

 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des 
Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
Ihrer Einwilligung. Sie können den 
Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 
damit widerrufen 
 
© 2024 PwC. All rights reserved. PwC 
refers to the PwC network and/or one or 
more of its member firms, each of which is a 
separate entity. 

 
Please see www.pwc.com/structure for 
further details. 

. 
 

 

mailto:gabriele.nimmrichter@pwc.com
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
http://www.pwc.com/structure
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